
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); 
Erteilung eines wasserrechtlichen Plangenehmigung für das Instandsetzen und Sichern eines 
Ufer- und Betriebsweges auf der linken Donauseite (Fl-km 2509,800 und 2508,000) sowie im 
Bereich der Wörnitzmündung zwischen Wörnitz-km 0,000 und 0,120 im Stadtgebiet Donau-
wörth durch die Große Kreisstadt Donauwörth 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g : 

 
 
Beschreibung des Vorhabens: 

 

Beim Landratsamt Donau-Ries wurde die Erteilung einer wasserrechtlichen Gestattung für das 

Instandsetzen und Sichern eines Ufer- und Betriebsweges auf der linken Donauseite (Fl-km 

2509,800 und 2508,000) sowie im Bereich der Wörnitzmündung (Wörnitz-km 0,000 und 0,120) 

im Stadtgebiet Donauwörth beantragt. Die Maßnahmen finden auf einer Länge von 1,80 km an 

der Donau sowie von 0,14 km an der Wörnitz statt. Die vorhandenen Baustraßen werden dabei 

weitgehend naturnah gestaltet, im Bereich Hafenmauer und Wörnitzufer werden Abschnitte 

mit einer treppenartigen Ufersicherung vorgesehen.  

 

Beim Landratsamt Donau-Ries wurde durch die Große Kreisstadt Donauwörth ein Antrag auf 

Erteilung einer wasserrechtlichen Plangenehmigung für o. g. Vorhaben eingereicht. 

 

Das Vorhaben der Großen Kreisstadt Donauwörth erfüllt den Tatbestand eines Gewässeraus-

baus nach § 67 Abs. 2 WHG, welches der Plangenehmigung bedarf. 

 

 

Vorprüfung zur Feststellung einer UVP-Pflicht: 

 

Im Rahmen des hierzu vom Landratsamt Donau-Ries durchzuführenden wasserrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahrens war auch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens durchzufüh-

ren (Anlage 1, Ziffer 13.18.1 UVPG). Die Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht 

besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Behörde erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen haben kann, § 7 Abs. 1 UVPG. 

 

Die vorgelegten Unterlagen sind vollständig und zur Durchführung des Verfahrens ausreichend. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Landratsamtes Donau-Ries ist unter Einbeziehung der von den 

beteiligten Fachbehörden abgegebenen Stellungnahmen erfolgt.  

 

 



Die überschlägig vorgenommene Prüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben 

unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG gesetzlich vorgegebenen Schutz- und Prüfungskri-

terien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. Damit ist eine eigen-

ständige Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

 

Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung sind: 

 

Während des Baugeschehens kann es temporär zu Belästigungen der Schutzgüter Mensch und 

Gesundheit durch Schall und Staub kommen. Diese sind allerdings nur temporär und in einem 

nicht erheblichen Umfang. 

 

Auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologisches Vielfalt sind durch das Vorhaben keine 

schweren negativen Auswirkungen zu erwarten. Die naturschutzfachliche Wertigkeit des Ge-

wässerlebensraumes wird durch die geplante Geschiebezugabe verbessert, insbesondere für 

kieslaichende Arten. Temporär kommt es zu baubedingten Beeinträchtigungen im Gewässer, 

hier v. a. für die standortfesten Muscheln, während Fische sich durch Schwimmen vom Bauge-

schehen entfernen können. Eine erhebliche Beeinträchtigung speziell geschützter oder seltener 

Arten können durch die geplanten Vermeidungsmaßnamen, dem Bergen der Muscheln sowie 

des Eingriffs außerhalb der Laichzeiten, deutlich verringert werden. 

 

Das Vorhaben führt zu einem positiven Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild. Mit der Ufer-

sicherung erfolgt eine optische Verbesserung der Ansicht der Historischen Hafenmauer. 

Das Schutzgut Fläche wird geringfügig beeinträchtigt, da der Anteil der befestigten Flächen nur 

leicht erhöht wird. 

 

Auch auf die weiteren in der Anlage 3 UVPG genannten Schutzgüter hat der Kiesabbau keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 

 
Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist die Feststellung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterbleibt, nicht selbstständig anfechtbar. 

 
Weitere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, Haus C, 2. Stock, Zimmer 2.95, 

Telefon 0906 74-6193, eingeholt werden. 

 

Im Falle einer persönlichen Vorsprache ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.  

 
 
Donauwörth, den 15.10.2024 

 
 
Ostertag 

Oberregierungsrat 


